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Best~:ti!:u:

Art.77.1 (Art. 63 Vorprüfung)
Wohnzone W2, Wohn- und GewerbezoneWG2

Zweck der Zone:

Bauweise:

Geschosszahl:

Gebaudehôhe:

Grenzabstand:

Ausnutzung:

Uirmempfindlichkeil:

Baumaterial:

Besondere
Bestimmungen:

Wohn- und Ferienhauser

WG2 auch kleinere Gewerbebetriebe

offen

max. 2 Voiigeschosse

max. 9.50 m O.K. Fusspfetle

max. 11.50 m O.K. Firstpfetle 1)

Kleiner Grenzabstand: 1/3 der Hôhe der Baute, von jedem Punkt
der Fassade aus gemessen, mindestens aber 3.0 m;

Grosser Grenzabstand: 60 % der Gebaudehôhe

0.6

W2 = Il; WG2 =Stufe III

Sockelgeschoss Mauerwerk oder Beton, der Aufbau mindestens zur
Halfte in Holz oder mit Holz verkleidel. Das Mauerwerk darf nlcht zu
hell gestrichen werden. In Niedergampel sind auch Stelnbauten
gestatlel.

ln der Wohn- und Gewerbezone WG2 in Getwing ist bel einer
Oberbauung die bestehende Kanalisationsleltung zu
berücksichtigen. Von der Leltung ist beidseitlg ein
Mlnimalabstand von 1.50 m einzuhalten. Die Oberflache darf für
strassen, Parkplatze und àhnüches gebraucht werden. Es dürfen
der Gemeinde keine zusatzlichen Kosten entstehen.

ln der Zone W2 in Engersch darf erste gebaut werden, wenn die
Bedingungen der Erschllessung und des Gewasserschutzes
erfüllt sind.

1) Gemass Art. 11' des kan!. Baugesetzes vom 8. Februar 1996 (BauG) wird die
Gebâudehôhe wie folgt definiert




